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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1993

Norm

StGB §53 Abs1

StPO §352 ff

StPO HauptstückXX

StPO §494a Abs1 Z4

Rechtssatz

Nicht nur die Doppelverurteilung wegen ein und derselben Tat, sondern auch die Wiederholung eines bereits

rechtskräftig beschlossenen Widerrufs der nämlichen bedingten Strafnachsicht verletzt das Gesetz in dem im

XX.Hauptstück der StPO und in Art 4 Abs 1 der 7.ZPMRK verankerten Grundsatz der materiellen Rechtskraft.
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